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Handlungsablauf zum Verfahren gemäß SGB VIII § 8a (Stand 26.04.2017) 

 

  
Mitteilung/Aufnahme/Dokumentation 
über eine(n) 
Verdacht/Kindeswohlgefährdung beim 
Sozialarbeiter (Aufnahmeblatt, Anlage 
1) 

 Mitteilung über eine(n) 
Verdacht/Kindeswohlgefährdung beim 
Fachamt oder anderen Stellen 

  
 
      Mitteilung an den Teamleiter/in 
 
 

  

  
Tätigwerden gem. § 8a SGB VIII  
 
Prüfung des Sachverhaltes: 

 Prüfung gemäß § 86 SGB VIII, 
ggf. § 86 d SGB VIII 

 Ist die Familie bereits bekannt? 
(Prüfung im Gedok) 

 Anfrage beim örtlichen 
Einwohnermeldeamt zur Anzahl 
der Kinder und anderer 
Personen im Haushalt 
 

 Risikoeinschätzung im 
Fachteam mit Entscheidung zur 
weiteren Verfahrensweise 
(Risikoeinschätzung, Anlage 2) 

  
 

 

 
 
 
 Risikoeinschätzung 
 

 Gewährleistung des Kindeswohls 
Inwieweit ist das Wohl des Kindes durch die Sorgeberechtigten gewährleistet oder ist dies nur 
zum Teil oder überhaupt nicht der Fall? 

 Problemakzeptanz 
Sehen die Sorgeberechtigten und die Kinder selbst ein Problem oder ist dies weniger oder gar 
nicht der Fall? 

 Problemkongruenz 
Stimmen die Sorgeberechtigten und die beteiligten Fachkräfte in der Problemkonstruktion 
überein oder ist dies weniger oder gar nicht das Fall? 

 Hilfeakzeptanz 
Sind die betroffenen Sorgeberechtigten und Kinder bereit und in der Lage, die ihnen 
gemachten Hilfeangebote anzunehmen und zu nutzen oder ist die nur zum Teil oder gar nicht 
der Fall? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Festlegung zu notwendigen Maßnahmen entsprechend der Risikoeinschätzung 
 

 Hausbesuch (angemeldet bzw. unangemeldet) durch zwei Fachkräfte des 
Sozialpädagogischen Dienstes 

 Einladung der Familie 

 Inaugenscheinnahme der Kinder 
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Entsprechend der Risikoeinschätzung festgelegte Maßnahmen mit zwei Fachkräften umsetzen 
und dokumentieren(Anlage 3a bzw.3b) 

 
 
 

Gefährdungs- und Risikoeinschätzung 
Einschätzung und Entscheidung (Anlage 4) 

im Fachteam 

 
 
 

 
Kindeswohlgefährdung ist nicht ausgeschlossen 

  Kindeswohlgefährdung ist 
ausgeschlossen 

 
 
 

 
Im Dialog (bei 
Hilfeakzeptanz) ist die 
geeignete und notwendige 
Hilfe mit den Betroffenen zu 
entwickeln: 

 Antragstellung HzE 

 Andere Maßnahmen  

 Andere Hilfen 

 Schutzplan;  
Hilfe- und 
Kontrollvereinbarung 
(Anlage 5) 

 
 

  
 

Bei nicht bestehender 
Hilfeakzeptanz. 

 

 
 

 
Es besteht kein direkter 
Handlungsbedarf.  
Den Betroffenen wird ggf. ein 
präventives Hilfsangebot 
unterbreitet bzw. ihnen 
werden entsprechende 
Beratungsstellen/ Institutionen 
empfohlen. 

     
 
 
 

 
Prüfung weiterer Anhaltspunkte 
durch zusätzliche 
Kontaktaufnahme zu: 

 Arzt, Polizei, Schule, Kita, 
Interventionsstelle, Polizei, 
Einwohnermeldeamt, 
Sozialamt, Gesundheitsamt, 
etc. 

 ggf. Einbeziehung der 
Rechtsmedizin (körperliche 
Auffälligkeiten beim Kind)  

Je nach Erforderlichkeit des 
Einzelfalles gem. der 
Datenschutzbestimmungen §§ 61 ff. 
SGB VIII und Dokumentation der 
Sachinhalte 
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Fallabgabe an ein anderes Jugendamt durch Zuständigkeitswechsel im 
Zusammenhang mit einer Kindeswohlgefährdung 
 

 
Zuständigkeitswechsel gemäß SGB VIII §§ 8a; 65 und 86  

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
Bei nicht bestehender Hilfeakzeptanz:  

 Information an den Teamleiter und kollegialer Fachaustausch 

 Erstellen eines Schutzplanes; Hilfe- und Kontrollvereinbarung (Anlage 5) 

 Bei Erfordernis Anrufung des Familiengerichtes gemäß (§ 8a, 2  Satz 1 SGB VIII). Die 
Anrufung ist auch angezeigt bei einer nicht eindeutigen Kindeswohlgefährdung, bei der 
jedoch verschiedenen Verdachtsmomente auf eine konkrete Gefährdung hinweisen bzw. die 
Eltern keinerlei Problem- bzw. Hilfeakzeptanz zeigen (Anlage 7). 

 Besteht eine dringende Gefahr und kann die Entscheidung des Gerichtes nicht abgewartet 
werden, so muss das Kind unmittelbar in Obhut genommen werden (§ 8a, 2  Satz 2 SGB VIII). 
 

 

 standardisierte, zeitnahe schriftliche und elektronische Dokumentation des 
Vorganges einschließlich Formblatt Datensammlung zur Familienkonstellation (Anlage 0)-
Verteiler: Teamleiter zur Kenntnisnahme und Information, Ablage in der Fallakte( wenn 
bereits eine vorhanden) bzw. im Ordner KWG bei/m fallzuständiger/n Sozialarbeiter/in) 

 

 elektronische Erfassung LDS (im GeDok) 
 

 

 
Nach einer möglichst persönlichen Übergabe erfolgt schriftl. 
Sachstandsdarstellung und Weiterleitung an das zuständige 
Jugendamt.  
 
Information der Familie zur Vorgehensweise 
 
Anfertigung eines zusammengefassten Sachstandsvermerkes: 

 Risikoeinschätzung 

 Konkrete Abbildung der momentanen 
Lebensbedingungen 

 Anhaltspunkte des Verdachtes einer 
Kindeswohlgefährdung 

 angebotene/vermittelte Hilfeangebote 
 
Das annehmende Jugendamt bestätigt schriftlich die 
Übernahme der Zuständigkeit. 
 


